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Kurztitel 

Gebühren von Totalisateur- und Buchmacherwetten sowie Maßnahmen zur Unterdrückung des 
Winkelwettwesens 

Kundmachungsorgan 

RGBl.Nr. 388/1919 

§/Artikel/Anlage 

§ 15 

Inkrafttretensdatum 

01.09.1919 

Text 

§ 15 

Insolange die Bestimmung des § 2 des niederösterreichischen Landesgesetzes vom 17. Juni 1919, LGBl. 
Nr. 164, in Wirksamkeit steht, wird der Berechnung des Gemeindezuschlages zu der im § 3 Absatz 1 des 
vorliegenden Gesetzes bezeichneten Gebühr nur ein Abgabesatz von 6 Prozent zugrunde gelegt. 


